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Beihilfe zum Solidaritätsprämienmodell 

Einige Ihrer DienstnehmerInnen wollen die Arbeitszeit reduzieren? Wenn Sie eine neue Arbeitskraft im 
Ausmaß der Reduktion einstellen, können Sie das Förderprogramm des AMS in Anspruch nehmen. 

 

Wer? 

Förderbar sind alle Unternehmen, die mit ihren 
ArbeitnehmerInnen Arbeitsverhältnisse haben, 

 die auf einem privatrechtlichen Vertrag beru-
hen und in den Geltungsbereich des Arbeits-
vertragsrechts-Anpassungsgesetzes (AVRAG) 
fallen oder 

 die auf einem öffentlichrechtlichen Vertrag 
beruhen, wenn eine dem AVRAG analoge 
bundes- oder landesgesetzliche Regelung über 
die Herabsetzung der Normalarbeitszeit ge-
schaffen wird. 

Ausgenommen von der Förderung sind das Ar-
beitsmarktservice, politische Parteien und radika-
le Vereine. 

Wie viel? 

 Die Beihilfe deckt 100% des vom Arbeitgeber 
gewährten Lohnausgleichs, maximal bis zu 
50% des entfallenen Entgelts und den zusätz-
lichen Aufwand für Dienstnehmer- und Dienst-
geberbeiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-
rung ab, der durch die Verpflichtung des Ar-
beitgebers entsteht, diese Beiträge entspre-
chend der Beitragsgrundlage vor Herabset-
zung der Normalarbeitszeit zu entrichten. 

 

Wie lange? 

Die Beihilfe wird für die Dauer des vereinbarten 
Solidaritätsprämienmodells bis zu 2 Jahren ge-
währt. Bei Einstellung einer Ersatzarbeitskraft, 
die langzeitarbeitslos, älter als 45 Jahre oder be-
hindert ist, kann die Beihilfe für 3 Jahre gewährt 
werden. 

Was? 
Gefördert werden die Arbeitsverhältnisse von 
(Solidaritäts-) ArbeitnehmerInnen, die ihre Nor-
malarbeitszeit bis zum Ausmaß von 50% reduzie-
ren, wenn: 

 die Herabsetzung der Normalarbeitszeit in ei-
nem Kollektivvertrag oder einer Betriebsverein-
barung (§ 13 Abs. 1 AVRAG) oder in einer 
gleichartigen bundes- oder landesgesetzlichen 
Regelung festgelegt ist. 

 die Herabsetzung der Normalarbeitszeit und 
das dadurch neue Bruttoarbeitsentgelt inkl. 
Lohnausgleich in einer vertraglichen Vereinba-
rung zwischen dem/der ArbeitnehmerIn und 
dem Arbeitgeber festgesetzt wird. 

 

Bitte wenden! 
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 der Arbeitgeber die Beiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung entsprechend der Bei-
tragsgrundlage vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit entrichtet. 

 eine Ersatzarbeitskraft, die entweder bis vor 
der Einstellung Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe bezogen hat oder die aus einer 
überbetrieblichen Lehrausbildung in ein be-
triebliches Lehrverhältnis übernommen wird 
und die im Ausmaß der durch die Reduktion 
gewonnenen Arbeitszeit eingestellt und nicht 
nur geringfügig beschäftigt wird. 

Eine Ersatzarbeitskraft darf innerhalb der letz-
ten 2 Jahre nicht beim förderwerbenden Be-
trieb beschäftigt gewesen sein. 

(Vom Erfordernis der Nichtbeschäftigung beim  
förderwerbenden Betrieb innerhalb der letzten 
2 Jahre kann bei Projekten, die bis 31.12.2011 ge-
nehmigt werden, abgesehen werden, wenn ein  
Unternehmen aus wirtschaftlichen Gründen Perso-
nal abbauen muss, den Personalabbau in einem 
Sozialplan mit dem Betriebsrat vereinbart hat und im 
Rahmen des Sozialplans auch ein Solidaritätsar-
beitskonzept erarbeitet hat, das die Rückkehr  
bereits freigesetzter Arbeitskräfte als Ersatzarbeits-
kräfte für SolidaritätsarbeiterInnen in einem be-
stimmten Umfang vorsieht.) 

 sich der Arbeitgeber verpflichtet, dass – auch 
bei einer Herabsetzung der Normalarbeitszeit 
für 2 Jahre oder länger – bei der Berechnung 
einer zustehenden Abfertigung die frühere Ar-
beitszeit vor der Herabsetzung der Normalar-
beitszeit zugrunde gelegt wird. 

 die Begehrenseinbringung vor Beginn des 
Arbeitsverhältnisses der Ersatzarbeitskraft er-
folgt. 

Wo? 

Die Zuständigkeit der Geschäftsstelle des Ar-
beitsmarktservice richtet sich nach dem Sitz der 
personaldisponierenden Stelle des Betriebes, in 
dem die zu fördernden ArbeitnehmerInnen be-
schäftigt sind. Ein Begehren umfasst jeweils ein 
Modell, d.h. eine Ersatzarbeitskraft und die ent-
sprechende Anzahl von SolidaritätsarbeiterInnen. 
Jede weitere Ersatzarbeitskraft stellt ein eigenes 
Modell dar. 

Das AMS hat für die Gewährung der Solidaritäts-
beihilfe jährlich eine begrenzte Summe zur Ver-
fügung. Ist diese erschöpft, können – auch bei 
Vorliegen der Fördervoraussetzungen – keine 
weiteren Beihilfen für neue Modelle bewilligt wer-
den. 

 

 


